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Deutschlands Baubestand soll bis 2050 
klimaneutral sein. Den Weg dahin weisen 
der „Nationale Aktionsplan Energieeffizi-
enz“ (NAPE) [3] von 2014 – der sich auf 
dem Heizungsmarkt bereits auswirkt - so-
wie der „Klimaschutzplan 2050“ [4], der 
bis Ende dieses Jahres ansteht.

1. Europäische und deutsche Energie-
spar-Regelungen für Gebäude

Aktuell gilt die „EU-Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ 
von 2010 [5], in der Fachwelt über die 
englische Abkürzung EPBD (Directive on 
the Energy Performance of Buildings) [6] 
bekannt. Sie verpflichtet die EU-Länder, 
rechtliche Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, damit Gebäude energieeffizient er-
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Europäisches und deutsches  
Gebäude-Energiesparrecht im Fokus

Wer heute baut, saniert 
oder anbaut, muss gegebe-
nenfalls die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) [1] und 
das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) 
[2] beachten. Diese beiden 
Regeln soll der Bund noch 
dieses Jahr zusammenfüh-
ren, auch im Sinne der 
EU-Vorgaben für den 
Niedrigstenergie-Standard 
im Neubau. 
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richtet und saniert werden. Eine der Vor-
gaben betrifft den Neubau: Ab 2021 
dürfen nur noch Niedrigstenergie-Ge-
bäude zugelassen werden. Für öffentli-
che Bauten gilt diese Pflicht bereits ab 
2019. 

Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG 
2013) [7] setzt die EU-Richtlinie hier
zulande um. Es ermächtigt die Bundes
regierung, Regelungen wie die Energie-
einsparverordnung (EnEV) zu erlassen. 
Letztere fordert energieeffiziente Gebäu-
de. Dabei dienen der Primärenergiebe-
darf für die Anlagentechnik und der Wär-
meschutz der Bauhülle als Messlatte. 
Noch bis Jahresende muss eine novellier-
te EnEV den EU-Niedrigstenergiestandard 
festsetzen. 



Bei dieser Gelegenheit will der Bund 
auch das geltende EEWärmeG 2011  
neu konzipieren und mit der novellier-
ten EnEV zusammenführen. Dieses  
war auch der Wunsch der Länder anläss-
lich der Bauministerkonferenz [8]. Das 
EEWärmeG 2011 setzt die EU-Richtlinie 
zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen von 2009 [9]  
in Deutschland um. Es verpflichtet Eigen-
tümer von Neubauten und bestimmten 
großflächigen Anbauten, den Wärme- 
und Kältebedarf im Gebäude teilweise 
über erneuerbare Energien zu decken 
oder die Energieeffizienz des Gebäudes 
über anerkannte Ersatzmaßnahmen zu 
steigern. Wenn öffentliche Gebäude  
umfangreich saniert werden, greift das 
EEWärmeG ebenfalls. 

2. NAPE und seine Auswirkungen  
im Wärme- und Heizungsmarkt 

Mit dem „Nationalen Aktionsplan Ener-
gieeffizienz“ (NAPE) setzt die Bundesre-
gierung die EU-Richtlinie zur Energieeffizi-
enz von 2012 [10] um. Ziel des NAPE ist 
es, den Primärenergiebedarf in Deutsch-
land aus dem Jahr 2008 bis 2020 um  
20 Prozent zu senken. Bis einschließlich 
2013 betrug die Reduzierung allerdings 
nur ca. 5,1 Prozent. Dies zeigt, dass offen-
sichtlich verstärkte Maßnahmen erforder-
lich sind, um das gesetzte Ziel zu erreichen.

Der NAPE-Aktionsplan kombiniert ord-
nungsrechtliche und fördertechnische 
Maßnahmen für alle Anwendungssekto-
ren und Energieträger. Doch zu versor-
gungstechnischen Anlagen sieht er bisher 
nur indirekte Maßnahmen vor, wie die 

Förderung für Heizungssanierungen und 
erneuerbare Wärmeerzeugung durch die 
KfW [11] und BAFA [12] oder die Um
setzung der europäischen Öko-Design- 
Richtlinie von 2013 [13] in Bezug auf die 
Energieeffizienz und die Einführung von 
Energielabeln für Wärmeerzeuger. Dazu 
zählen auch die erhöhten Anforderungen 
der EnEV ab 2016 an Neubauten: Der  
erlaubte Jahres-Primärenergiebedarf ist 
um 25 Prozent gesunken. Dadurch wird 
der Einbau konventioneller Kessel in Neu-
bauten erschwert. Ob die kommende 
EnEV-Novelle die Anforderungen an die 
Energieeffizienz von Wärmeerzeugern 
nochmals anhebt, bleibt abzuwarten.

Der Aktionsplan wirkt sich in der  
Praxis soweit bisher nur indirekt auf den 
Wärme- beziehungsweise Heizungsmarkt 
aus. Angesichts der gesetzten Ziele –  
bis 2020 strebt der NAPE eine 20-prozen-
tige Senkung des Primärenergiebedarfs 
gegenüber 2008 an und die Bundes
regierung will die CO2-Emissionen um  
40 Prozent im Vergleich zu 1990 senken 
– ist mit weiteren Maßnahmen zur Redu-
zierung des Einsatzes fossiler Energie in 
Heizungsanlagen zu rechnen.

3. Künftiger Niedrigstenergie- 
Standard für Neubauten

Entsprechend der EU-Gebäuderichtlinie 
2010 müssen Neubauten künftig im Nied-
rigstenergie-Standard errichtet werden, 
und zwar nach folgendem Zeitplan: ab 
2019 öffentliche Gebäude, ab 2021 alle 
privatwirtschaftlichen Bauten. Gemäß den 
EU-Vorgaben weist ein Niedrigstenergie-
gebäude eine sehr hohe Gesamtenergie-

1 I  Seit 2009 müssen Bauherren  

in Neubauten die benötigte  

Wärme und Kälte teilweise durch 

erneuerbare Energien decken. 

(Fotos [3]: M. Tuschinski)
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effi zienz auf: „Der fast bei Null liegende oder sehr gerin-
ge Energiebedarf sollte zu einem ganz wesentlichen Teil 
durch Energie aus erneuerbaren Quellen – einschließlich 
Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder 
in der Nähe erzeugt wird – gedeckt werden.“ [14] 

Die EU-Kommission hat im letzten Jahr den Entwurf 
einer sogenannten „Guidance Note“ (Leitfaden) veröf-
fentlicht. Darin stellte sie den Niedrigstenergie-Gebäu-
destandard vor. Dieser würde einem KfW-Effi zienzhaus 
40 entsprechen, das heißt, ein Primärenergiebedarf von 
etwa 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr 
(kWh/m²a). Zwar hat die EU-Kommission diesen Leitfa-
den wieder zurückgezogen, aber er zeigt, was sie sich 
vorstellt. 

Ministerialrat Rathert vom Bundesbauministerium 
(BMUB) erläuterte die Situation: „Wir haben jetzt, mit 
der geltenden EnEV, den KfW-Effi zienzhaus 75-Stan-
dard erreicht, und die EU-Kommission möchte einen 
KfW-Effi zienzhaus 40-Standard einführen. Wir haben 
mit unserem Wirtschaftlichkeitsgutachten festgestellt, 
dass wir einen Verschärfungsspielraum bei den kleinen 
Wohngebäuden für einen KfW-Effi zienzhaus 55-Stan-
dard haben. Das heißt, er bewegt sich genau zwischen 
dem, was wir mit der EnEV jetzt erreicht haben und 
dem, was die EU-Kommission gerne hätte. Mit anderen 
Worten: Wenn wir jetzt den KfW-Effi zienzhaus 55-Stan-
dard beschließen würden, dann wäre es vielleicht nicht 
ganz auszuschließen, dass die EU-Kommission uns so 
etwas wie einen ‚blauen Brief’ schickt, wie früher den 
Schülern, die nicht versetzt werden sollten. Wir hätten 
das `Klassenziel´ der EU-Gebäuderichtlinie nicht er-
reicht. Es ist nicht auszuschließen, dass es mit der Kom-
mission zumindest eine gewisse Diskussion geben wird 
zu der Frage, ob ein KfW-Effi zienzhaus 55-Standard – 
wenn wir ihn so beschließen würden – dem Wesen der 
Gebäudericht linie entspräche.“ [15]

Die Defi nition eines Energiebedarfs „fast bei Null“ 
lässt wenig Spielraum und dürfte noch einmal deutlich 
unterhalb der derzeitigen Neubauanforderungen der 
EnEV liegen. Wenn der Restenergiebedarf „zu einem 
ganz wesentlichen Teil“ durch erneuerbare Energien 
gedeckt werden soll, kommen konventionelle Heiz-
techniken mit Erdgas oder Heizöl nicht mehr infrage. 
Dies ist politisch auch gewollt, wenn man das Ziel der 
Dekarbonisierung, also des Verzichts auf fossile Ener-
gieträger, ernst nimmt. Als Versorgungssysteme bei 
kleinen Gebäuden für Raumwärme und Warmwasser 
blieben damit nur noch elektrische Wärmepumpen in 
Kombination mit solarthermischen und PV-Anlagen üb-
rig. In verdichteten Stadtgebieten mit geringen Potenzi-
alen für dezentrale erneuerbare Energien wäre ein Aus-
bau der Fernwärme auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK), Abwärme und erneuerbaren Energien der Ener-
gieträger der Zukunft.

4. Schritte zu einem klimaneutralen 
Gebäudebestand bis 2050

Derzeit erarbeitet das Bundesbauministerium (BMUB) 
im Auftrag der Bundesregierung den Nationalen Kli-
maschutzplan 2050. In Foren und Workshops wurden 

2 I

3 I

2 I Eigentümer älterer Gebäude 

müssen die Nachrüstpflichten 

nach der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) fristgerecht erfüllen.

3 I Der Staat fördert finanziell 

die Sanierung von alten Heizungs-

anlagen in Gebäuden. 



dafür Vorschläge entwickelt, die zu einer CO2-Minde-
rung um 85 bis 90 Prozent gegenüber 1990 führen 
sollen. Bereits die EnEV 2014 formuliert im § 1 (Zweck 
und Anwendungsbereich), dass „ein nahezu klimaneu-
traler Gebäudebestand bis zum Jahr 2050“ erreicht 
werden soll. 

Studien zeigen jedoch, dass bis 2050 der Energiebe-
darf zur Wärmeversorgung von Gebäuden nur um ca. 
50 Prozent reduziert werden könnte, weil nur ein Teil 
der Gebäude saniert wird. Technisch sehr aufwändige 
Sanierungen dürften aus Kostengründen nur subopti-
mal ausgeführt werden. Die notwendige CO2-Reduzie-
rung wäre nur durch den Einsatz erneuerbarer Energien 
und gewerblicher Abwärmenutzung möglich. Fossile 
Energieträger würden auf dem Wärmemarkt zukünftig 
keine Bedeutung mehr haben. 

Angesichts der mittleren Standzeit von Heizungsan-
lagen von 25 bis 35 Jahren ergeben sich bis 2050 nur 
noch ein bis zwei Sanierungszyklen für die Heizungen. 
Der Maßnahmenkatalog umfasst vielfache Vorschläge, 
wie die Förderung für CO2-arme Heizsysteme, Förder-
stopp für fossile Energieträger bei Sanierung, Verbot 
von fossilen Heizsystemen zunächst bei Neubauten, 
später auch bei Sanierungen. Im Herbst fi ndet die 
Abschluss-Kon ferenz in Berlin statt und das Bundeska-
binett soll den Klimaschutzplan 2050 noch dieses Jahr 
verabschieden.

40 Organisationen aus der freien Wirtschaft haben 
kurz vor der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkom-
mens im April in New York einen „Klimaschutzplan 
2050“ [16] vorgelegt. Im Namen der Zivilgesellschaft 
fordern sie eine Nachschärfung der nationalen Klima-
ziele: Für das Jahr 2050 müsse das deutsche Klima-
schutzziel auf mindestens 95 Prozent weniger Koh-
lendioxyd (CO2) im Vergleich zu 1990 angehoben 
werden. 

Klimaneutraler Baubestand in Deutschland bis 2050 
ist möglich! Unter diesem Motto empfi ehlt das Umwelt-
bundesamt (UBa), schnell mit einer umfassenden Sanie-
rung des Gebäudebestands in Deutschland zu beginnen. 
[17] Das UBA untersuchte drei Zielbilder des Gebäudebe-
stands 2050 mit unterschiedlichem Sanierungsgrad, 
Endenergie nach der Sanierung und Anteil an erneuer-
barer Energie, um als nahezu klimaneutral zu gelten. 

Fazit

2016 ist ein bedeutsames Jahr für die energiesparrechtli-
chen Regelungen für Gebäude: Der Bund wird die EnEV 
und das EEWärmeG novelliert zusammenführen und den 
Niedrigstenergie-Standard für Neubauten gemäß den 
europäischen Vorgaben und dem Zeitplan einführen. 

Auch wird die Bundesregierung den Klimaschutz-
plan 2050 verabschieden und konkrete Maßnahmen 
festlegen. Für die Heizungsbranche ergeben sich da-
raus vielfache Chancen: Die Wärmeerzeuger spielen 
eine Schlüsselrolle sowohl für die Energieeffi zienz von 
Gebäuden, als auch für die Reduzierung der CO2-Be-
lastung.  ❚

4 I

4 I Eine effiziente energetische Sanierung 

hat sowohl die Anlagentechnik als auch den 

Wärmeschutz der Bauhülle im Blick.

5 I Es lohnt sich, eine alte Heizung durch eine 

effiziente, zukunftsorientierte Anlagentechnik

zu ersetzen. (Fotos [2]: M. Brieden-Segler)
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